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	GEMEINDE  ENDINGEN


Benützungsgesuch für Räumlichkeiten der Schulanlagen
Das Gesuch ist mindestens 14 Tage vor dem gewünschten Termin der Gemeindekanzlei einzureichen.
	Gesuchsteller/Verein:
	     

	Verantwortliche Person:
	

	Adresse / PLZ / Ort
	     

	Telefon-Nummer (während Geschäftszeiten)
	     

	
	
	
	
	
	
	

	Datum der Veranstaltung:
	     

	Wochentag:
	     
	Zeit: von
	     
	bis
	     
	Uhr

	Veranstaltung:
	     

	Eintritt / Kollekte/Kursgebühr o. Restauration
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
 FORMCHECKBOX 
 Ja:  Fr.
     

	Datum/Unterschrift:
	


Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie vom Gebührenreglement Kenntnis genommen haben. Wir weisen Sie darauf hin, dass eine allfällige Annullation mit einer Gebühr von Fr. 30.– verrechnet wird.
Hinweis: Während den Schulzeiten von 07.00 - 18.30 Uhr hat die Schule bei Benützung der Schulräumlichkeiten Vorrang.
Für folgende Anlagen und Räume wird um eine Benützungsbewilligung ersucht:

Bezirksschule
	
	 FORMCHECKBOX 
  Halle 1 Bühnenseite (Office/Foyer) Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Kochschul-Theoriezimmer / Fr. _____

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Kochschule / Fr. _____

	
	 FORMCHECKBOX 
  Halle 2 Sportplatzseite (Office/Foyer) Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Aussenanlagen inkl. Sanitäreanlagen
Fr. _____

	 FORMCHECKBOX 

	Aula und Office / Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Aula ohne Office / Fr. _____

	 FORMCHECKBOX 

	Foyer/Office / Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Singsaal / Fr. _____

	 FORMCHECKBOX 

	Div. Räume:........................................


Primarschule
	 FORMCHECKBOX 

	Kochschule / Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Mehrzweckraum UG / Fr. _____

	 FORMCHECKBOX 

	Kochschul-Theoriezimmer / Fr. ____
	 FORMCHECKBOX 

	


Ostschulhaus
	 FORMCHECKBOX 

	Singzimmer (1. Stock) Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 

	Dachgeschoss / Fr. _____

	 FORMCHECKBOX 

	Bastelzimmer (EG) Fr. _____ 


Gemeindehaus


Gebühren:  Fr. _________
	 FORMCHECKBOX 

	Turnhalle / Fr. ____


andere Räumlichkeiten / Mobilien
	 FORMCHECKBOX 

	Podest-Elemente / Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 
Tische/Stühle Anzahl_     

	 FORMCHECKBOX 

	Verstärkeranlage / Fr. _____
	 FORMCHECKBOX 
Stühle Anzahl_     


Gesuch um Wirtebewilligung für einen Einzelanlass  /  Verlängerung der  Polizeistunde

Der Gemeinderat Endingen wird um Erteilung einer Wirtebewilligung im Sinne von § 2 des Gastgewerbegesetzes für den vorstehenden Anlass ersucht:

	a)
	Datum des Anlasses, Ort und Dauer des Wirtebetriebes (inklusive Bar, etc.):

	
	     

	b)
	Ausschank von alkoholischen Getränken und Spirituosen:        FORMCHECKBOX 
  Ja      FORMCHECKBOX 
  Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

	c)
	Allfälliges Gesuch um Verlängerung der Polizeistunde bis um
	     
	 Uhr


Bewilligung
Die Bewilligung wird für die Benützung der Räumlichkeiten erteilt. Grundlage bildet das Reglement über die Benützungsgebühren der öffentlichen Räumlichkeiten und Anlagen der Gemeinde Endingen.

Bemerkungen:

Schlüsselabgabe:
Die Schlüssel können beim zuständigen Hauswart abgeholt bzw. müssen unmittelbar nach dem Anlass zurückgegeben werden. Bei Verlust wird eine Gebühr von Fr. 100.-- erhoben.

· Primar- und Oberstufenschulhaus / Ostschulhaus:
Keller, Hanspeter, Sandackerstrasse 17, 5304 Endingen
Tel. 076 329 54 17
· Bezirksschule und Mehrzweckhalle:

Günter Kramer, Wolfgalgen 26, 5304 Endingen
Tel. 079 620 16 60

Benützung Hauswirtschaftsräume:

Vor der Belegung ist mit der zuständigen Hauswirtschaftslehrerin Kontakt aufzunehmen:

· Hauswirtschaft Bezirksschule:
Brigitte Balz, Maiackerstr. 31, 5200 Brugg
Tel. 056 442 28 37 oder

Hirt, Karin, Mülachstr. 25, 5212 Hausen b. Brugg
Tel: 056 442 22 20
· Hauswirtschaft Primarschule:
Iris Häusermann, Wolfgalgen 28, 5304 Endingen oder
Tel. 056 242 10 74
Diverse Bestimmungen:

-
Bei Anlässen im Bezirksschulhaus dürfen nur die öffentlichen Parkplätze der Bezirkschule und des Schwimmbades benützt werden. Das Abstellen von Fahrzeugen entlang der Lochstrasse ist untersagt. 
-
Die Benützung des Pausenplatzes der Bezirksschule als Parkplatz ist untersagt.

-
Die Garageneinfahrten bei der Liegenschaft Lochstrasse 9 müssen zugänglich bleiben.

-
Für das Ostschulhaus dürfen nur die offiziellen Gemeindeparkplätze benützt werden, das Abstellen von Fahrzeugen auf der Buckstrasse ist untersagt.

-
Die Bewilligung für die Führung der Wirtschaft sowie eine allfällige Verlängerung der Polizeistunde werden mit einer separaten Bewilligung erteilt.

-
-Die benützten Räumlichkeiten sind in sauberem Zustand zu verlassen. Das Mobiliar ist sorgfältig zu behandeln.

-
Feuerwachen sind zu organisieren für Veranstaltungen mit grosser Personenbeteiligung in Gebäuden mit Räumen, welche für mehr als 100 Personen Platz bieten. (Dekorierte Räume z.B. Fasnachtsball, Ausstellungen, Räume mit einer Bühne von mehr als 150m2)
-
Für Räumlichkeiten, welche reserviert, aber nicht benützt werden, ist eine Gebühr von Fr. 30.-- (Ostschulhaus) bzw. Fr. 50.-- (Schulanlagen) zu entrichten. Dasselbe gilt, wenn Reservationen rückgängig gemacht werden.
	Gebühren:
	 FORMCHECKBOX 

	Gemäss Reglement
	 FORMCHECKBOX 

	Keine Gebühren

	
	 FORMCHECKBOX 

	Fr._________________ exkl. Hausdienstkosten

	Datum:
	
	
	
	


Für die Schulleitung:

Für den Gemeinderat Endingen:
_________________________________
Simon Hauenstein
Verteiler:
	 FORMCHECKBOX 

	Gesuchsteller
	 FORMCHECKBOX 

	Aufsichtsperson

	 FORMCHECKBOX 

	Schulleitung Oberstufe (Simon Widmer)
	 FORMCHECKBOX 

	Gemeindekanzlei Endingen

	 FORMCHECKBOX 

	Schulleitung Unterstufe (B. Lehner)
	 FORMCHECKBOX 

	Ressortchef Gemeinderat

	 FORMCHECKBOX 

	Leiter Hausdienst (G. Kramer)
	 FORMCHECKBOX 

	Aufsichtsperson

	 FORMCHECKBOX 

	Hauswart Primar- u. Gemeindehaus (Hanspeter Keller)
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Hauswart Ostschulhaus (Hanspeter Keller)
	
	

	
	
	
	


Rapport Hausdienst:

	Beschädigtes Material/Verbrauchsmaterial
	Fr.
	


	Mitarbeiter/In Hausdienst:
	
	Std. à Fr. 55.--
	Fr.
	


	
	


	Total Rechnungsstellung
	Fr.
	


	
	


Die Räumlichkeiten und die Schlüssel wurden ordnungsgemäss zurückgegeben.

	Datum:
	


	Leiter Hausdienst/Hauswart:
	


Der Rapport ist durch den Schulhauswart nach der Veranstaltung auszufüllen und innert 2 Tagen der Finanzverwaltung zur Rechnungsstellung abzugeben.
Rechnungsstellung Finanzverwaltung:

	Datum / Visum:
	


GEMEINDE ENDINGEN

Benützungsgebühren für öffentliche Räumlichkeiten

	Räumlichkeiten
	Halle 1
	Halle 2
	Halle 3
	Aula/MZR
	Aussen-anlagen
	Kochschule
	Koch-Theorie
	Foyer/Office
	Schulzimmer
	Bestuhlung

	Tarif
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kurse/Veranst. Mit Eintritt/Kursgebühr/Restauration
	250
	750
	250
	750
	250
	750
	100
	250
	
	
	50
	200
	50
	200
	150
	250
	gratis
	200
	
	

	Kurse/Veranst. ohne Eintritt
	gratis
	200
	gratis
	200
	gratis
	200
	gratis
	200
	
	
	gratis
	100
	gratis
	100
	gratis
	100
	gratis
	100
	
	

	Aussenanlagen inkl. Sanitäranlagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podest-Elemente*
	75
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bestuhlung / pro Stuhl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.40
	1.00

	Bestuhlung / pro Tisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.50
	9.00


A = Kosten für ortsansässige Verein

B = Kosten für auswärtige Vereine und ortsansässige oder auswärtige Veranstalter (Privatpersonen)

Hauswartskosten nach Aufwand

*
keine Reduktion bei Teil-Mieten

**
Allfällige Gebührenerlassgesuche sind mit Antrag und Begründung vor dem Anlass an den Gemeinderat Endingen zu richten.

Auf Gesuche die nachträglich eingereicht werden, wird nicht eingetreten.

Beschlossen am 22. November 2010 (Art. Nr. 349)

Gültig ab 1. November 2011

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann
Der Gemeindeschreiber

sig. Lukas Keller
sig. Patrick Sandmeier







